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Erläuterungen der Kennziffern

1. Für die in den Vordrucken „Plankennziffern 1971“ 
genannten Kennziffern gelten die von der Staat
lichen Zentralverwaltung für Statistik herausgege
benen „Definitionen für Planung, Rechnungsfüh
rung und Statistik“ sowie die in den „Arbeits
instrumenten für die Ausarbeitung der Planent
würfe und der Planinformationen zum Perspek
tivplan 1971 bis 1975...“ und den dazu herausge
gebenen Änderungen enthaltenen Erläuterungen.
Darüber hinaus sind folgende Erläuterungen zu be
achten :

a) Preisbasis „0“ = nicht zu IAP bewertete Kenn
ziffern

„1“ = Industriepreise per 1.1.1970 
„2“ = Industriepreise per -1.1.1971

b) Von den nichtvolkseigenen Betrieben sind nur 
die mit „X“ hinter der Bezeichnung der Kenn
ziffer gekennzeichneten Zeilen einzutragen.

c) In die Kennziffer 0512 „abgesetzte Produktion 
an Fertigerzeugnissen für die Bevölkerung IAP“ 
sand die Importe von Konsumgütem und die 
vom Produktionsmittelhandel für die Bevölke
rung bereitzustellenden Erzeugnisse einzubezie- 
hen.

2. Zu den staatlichen Plankennziffern, Normativen 
und volkswirtschaftlichen Berechnungskennziffern 
entsprechend dem Beschluß vom 1. Dezember 1970 
über die Durchführung des ökonomischen Systems 
des Sozialismus im Jahre 1971 werden für fol
gende Positionen noch nachstehende Erläuterun
gen gegeben:

a) „Wichtige Erzeugnisse“ im Sinne der staatlichen 
Plankennziffern entsprechend Abschnitt II 
Ziff. 1.1. des Beschlusses vom 1. Dezember 1970 
über die Durchführung des ökonomischen Sy
stems des Sozialismus im Jahre 1971, laufende 
Nummern 7, 8, 12, 14 und 15, sind ausgewählte 
Erzeugnisse der Staatsplanpositionen (für die die 
Staatliche Plankommission eine Nomenklatur 
festlegt) sowie weitere ausgewählte Sortiments
positionen (für die die Staats- und Wirtschafts
organe gemäß Abschnitt II Ziff. 1.2. des Be
schlusses entsprechende Festlegungen treffen).

b) Lieferauflagen für wichtige Erzeugnisse an 
volkswirtschaftlich wichtige Abnehmer des Bin
nenmarktes
Sie umfassen wichtige Zulieferungen, wichtige 
Fertigerzeugnisse und versorgungswichtige Kon- 
sumgüter.

c) Normativ für die Bildung des Fonds Wissen
schaft und Technik
Den Ministerien und anderen zentralen Staats
organen werden anstelle des Normativs abso
lute Kennziffern übergeben. Sie wenden bei der 
Herausgabe der staatlichen Planauflagen an die 
ihnen direkt unterstellten Kombinate sowie 
VVB und diese an die ihnen unterstellten Be
triebe, Kombinate und Einrichtungen das Nor
mativ in % an.


